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innerhalb eines Unternehmens besteht die Gefahr von Dauerstreiks,

welche die Friedensfunktion von Tarifverträgen untergraben und so-

mit letztlich die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie gefährden.

Die bisherigen Tarifverhandlungen von Spartengewerkschaften haben

sich vielfach als sehr konfliktintensiv erwiesen. Mittlerweile ist inso-

weit aber ein Übergang von den besonders intensiven Statuskonflik-

ten zu den weniger intensiven Tarifkonflikten zu verzeichnen. Zwar

müssen Spartengewerkschaften, um für ihre Mitglieder attraktiv zu

sein, gegenüber den Branchengewerkschaften bessere Abschlüsse er-

zielen, da in der jüngeren Vergangenheit aber bestehende Nachholbe-

darfe der betreffenden Berufsgruppen weitgehend befriedigt werden

konnten, besteht zumindest eine gewisse Aussicht für ein künftiges

weiteres Nachlassen der Konfliktintensität. Zu beachten ist dabei

auch, dass gemessen an der Zahl der durch Arbeitskämpfe verlorenen

Arbeitstage die Intensität von Arbeitskämpfen im Durchschnitt der

Jahrzehnte bis heute immer weiter zurückgegangen ist.

Zur Eindämmung der Gefahren von durch Spartengewerkschaften ge-

führten Arbeitskämpfen kommt allgemein – und somit auch außer-

halb des Bereichs der Daseinsvorsorge – vor allem die Einführung

prozeduraler Regeln in Betracht. Insbesondere die Einführung einer

Pflicht zur Koordination von Tarifverhandlungen, Tarifvertragslauf-

zeiten und in einem verminderten Maße auch von Arbeitskämpfen

erscheint zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Ar-

beitskampfrecht geeignet. Gerechtfertigt dürfte zudem die Vorschal-

tung eines obligatorischen Schlichtungsverfahrens sein. Eine Zwangs-

tarifgemeinschaft zwischen mehreren Gewerkschaften würde dagegen

einen unzulässigen Eingriff in die Tarifautonomie bedeuten. Zumin-

dest bei einem Streik von Spartengewerkschaften sollte Außenseitern

grundsätzlich kein Recht zur Streikbeteiligung zustehen. Der Streik ei-

ner Spartengewerkschaft sollte nur dann vom Erreichen eines Min-

destquorums abhängig gemacht werden, wenn sich dieses in einem

niedrigen einstelligen Bereich bewegt. Bei einem gleichzeitigen Streik

mehrerer Gewerkschaften sollte zur Sicherstellung insbesondere von

Notdienstleistungen ein gemeinsames Streikorgan zur Koordination

eingesetzt werden. Insbesondere die weitreichende Pflicht zur Koordi-

nation von Tarifverhandlungen und Tarifvertragslaufzeiten sollte al-

lerdings erst dann gesetzlich festgeschrieben werden, wenn sie sich in

der Praxis wegen des vermehrten Auftretens von Dauerarbeitskämp-

fen auch wirklich notwendig erweist.71
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EU-Mobilitätsrichtlinie – ein Ausblick
auf mögliche Änderungen

Nach knapp zehnjähriger Diskussion über eine Verbesserung der Mit-

nahmemöglichkeiten der Anrechte im Bereich der betrieblichen Alters-

versorgung wurde am 15.4.2014 die sogenannte EU-Mobilitätsrichtlinie

(RL 2014/50/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom

16.4.2014 über Mindestvorschriften zur Erhöhung des Mobilität von

Arbeitnehmern zwischen den Mitgliedstaaten durch Verbesserung des

Erwerbs und der Wahrung von Zusatzrentenansprüchen, ABl. L 128/1)

verabschiedet. Die Richtlinie soll die sogenannte Arbeitnehmerfreizü-

gigkeit verbessern. Nach Art. 45 des Vertrages über die Arbeitsweise der

Europäischen Union (AEUV) haben die Arbeitnehmer das Recht, sich frei

im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu bewegen. Vermutete Hinder-

nisse im Bereich der betrieblichen Altersversorgung sollen durch diese

Richtlinie abgebaut werden. Die Mobilitätsrichtlinie erfasst nur grenz-

überschreitende und nicht rein nationale Vorgänge. Dies unterscheidet

sie vom Entwurf zur sogenannten EU-Portabilitätsrichtlinie (Vorschlag

für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Ver-

besserung der Portabilität von Zusatzrentenansprüchen, SEK (2005),

1293, KOM (2005) 507 endg. bzw. Ratsdokument 13686/05, vgl. BetrAV

2005, 776). Rein aus Praktikabilitätsgründen ist aber auch bei der EU-

Mobilitätsrichtlinie damit zu rechnen, dass die Mitgliedstaaten diese

Regelung auch auf nationale Vorgänge ausdehnen werden. Vor diesem

Hintergrund ist zu erwarten, dass noch im Laufe des Jahres ein erster

Entwurf für eine Änderung des Betriebsrentengesetzes vorliegt, auch

wenn die Umsetzungsfrist der Richtlinie erst am 21.5.2018 abläuft.

I. Wesentlicher Regelungsinhalt

Im Folgenden werden die wesentlichen Themen beleuchtet, auf wel-

che die Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie Auswirkungen im Be-

reich des deutschen Betriebsrentenrechts haben könnte.
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1. Auswirkungen auf die Unverfallbarkeit
Nach § 1b Abs. 1 BetrAVG bleibt einem Arbeitnehmer die Anwart-

schaft auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung aufrechter-

halten, wenn das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls,

jedoch nach Vollendung des 25. Lebensjahres, beendet wird und die

Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Jahre bestanden

hat. Diese Regelung gilt für Neuzusagen ab dem 1.1.2009.

Die Entwicklung der Unverfallbarkeitsregelungen zeigt, dass seit dem

Jahr 2000 sowohl die Unverfallbarkeitsfrist von zehn auf fünf Jahre

halbiert wurde als auch das Unverfallbarkeitsalter um insgesamt zehn

Jahre gesenkt wurde. Dennoch könnte nach aktueller Rechtslage in

Deutschland ein Mitarbeiter, der mit dem vollendeten 18. Lebensjahr

in ein Unternehmen eingetreten ist und von Beginn an eine arbeitge-

berfinanzierte betriebliche Versorgungszusage erhielt, nach fünf Jah-

ren Tätigkeit ausscheiden, ohne dass ihm seine Versorgungsanwart-

schaften erhalten blieben. Grund hierfür ist, dass er das derzeit erfor-

derliche Unverfallbarkeitsalter (Vollendung des 25. Lebensjahres) im

Ausscheidezeitpunkt noch nicht erreicht hat.

Dies wird sich zukünftig aufgrund der EU-Mobilitätsrichtlinie vermut-

lich ändern. Denn nach Art. 4 Abs. 1 lit a) darf die Unverfallbarkeitsfrist

drei Jahre nicht übersteigen. Ein etwaiges Mindestalter liegt nach Art 4

Abs. 1 lit b) bei 21 Jahren. Dies bedeutet, dass zukünftig mehr Anwart-

schaften als bislang aufrechterhalten werden müssen. Erschwerend

kommt hinzu, dass die vorgenannte 3-Jahresfrist nicht nur für die Un-

verfallbarkeitsfrist gilt, sondern auch eine leistungsausschließendeWar-

tezeit nicht vorgeschaltet werden kann. Wird eine solcheWartezeit vor-

geschaltet, so darf sie zusammen mit der Unverfallbarkeitsfrist nicht

länger als drei Jahre betragen. Je nach Umsetzung der Richtlinie in na-

tionales Recht ist zu befürchten, dass das Instrument der leis-

tungsausschließenden Wartezeit, welches bislang vom BAG als zulässi-

ges Instrument zur Beschränkung des Teilnehmerkreises eingestuft

wurde1, ins Leere läuft. Die Arbeitgeber verlieren damit ein Steuerungs-

instrument, um die mit der Einrichtung einer betrieblichen Altersver-

sorgung verbundenen Kosten kalkulierbar zu halten.

2. Dynamisierung von Anrechten
Scheidet nach aktueller Rechtslage ein Versorgungsberechtigter aus, so

gilt für die Höhe der unverfallbaren Anwartschaft § 2 Abs. 5 BetrAVG.

Dieser besagt, dass nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers etwaige

Veränderungen der Versorgungsregelungen oder der Bemessungs-

grundlage außer Betracht bleiben. Dies bedeutet im Ergebnis, dass z.B.

im Fall einer Leistungszusage ein fester Wert ermittelt wird, der zum

Beginn der Altersversorgung entweder als Kapital ausgezahlt wird oder

für eine Rentenleistung zur Verfügung steht. Zukünftig sollen die ru-

henden Anrechte ausscheidender Arbeitnehmer und ihrer Hinterblie-

benen bzw. ihr Wert dem Wert der Ansprüche aktiver Versorgungsan-

wärter oder der Entwicklung der derzeitigen Renten entsprechen.

Die Richtlinie nennt Beispiele: Sofern ein Nominalwert zugesagt wur-

de (Festbetragszusage), ist eine Sicherung der ruhenden Anwartschaf-

ten gefordert. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine etwaige in-

tegrierte Verzinsung oder eine Kapitalrendite weiterzugeben. Dies

könnte bei beitragsorientierten Leistungszusagen der Fall sein, wenn

etwaige Überschussanteile aus Rückdeckungsversicherungen oder aus

sonstigem Vermögen den einzelnen Versorgungsverhältnisse zugeteilt

werden. Im Falle dynamischer Zusagen (preis- oder lohnabhängig) ist

eine entsprechende Wertanpassung ruhender Anwartschaften nach

Maßgabe einer „angemessenen“ Höchstgrenze vorgesehen.

3. Einschränkung der Abfindungsmöglichkeiten
Nach § 3 Abs. 1 BetrAVG dürfen unverfallbare Anwartschaften und

laufende Leistungen nur unter bestimmten Voraussetzungen abgefun-

den werden. Liegen diese nicht vor, so besteht ein Abfindungsverbot.

Verstößt man gegen dieses, so ist die Abfindung nach § 134 BGB

nichtig, und der Versorgungsberechtigte hat weiterhin einen Leis-

tungsanspruch aus der Versorgungszusage2. Nach § 3 Abs. 2 BetrAVG

besteht derzeit jedoch für den Arbeitgeber die Möglichkeit, soge-

nannte Kleinstanwartschaften einseitig abzufinden. Dies soll ermög-

lichen, dass der Arbeitgeber nicht Anwartschaften aufrechterhalten

muss, die wirtschaftlich gesehen keinen bedeutenden Wert für den

Versorgungsberechtigten haben und andererseits beim Arbeitgeber

unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand erfordern3. Eine An-

wartschaft ist derzeit abfindbar, wenn der Monatsbetrag der aus der

Anwartschaft resultierenden Rente bei Erreichen der vorgesehenen

Altersgrenze ein Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18

SGB IV nicht übersteigt. Für das Jahr 2014 bedeutet dies, dass Alters-

renten abfindbar sind, die monatlich 27,65 Euro nicht übersteigen.

Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie ist damit zu rechnen, dass

die einseitige Abfindungsmöglichkeit entfallen könnte, wenn die

Richtlinie auch für rein nationale Vorgänge vollständig umgesetzt

wird. Denn nach Art. 5 Abs. 3 der EU-Mobilitätsrichtlinie können die

Mitgliedstaaten den Zusatzrentensystemen nur noch die Möglichkeit

geben, die unverfallbaren Rentenanwartschaften abzufinden, wenn

der Arbeitnehmer in Kenntnis der Sachlage in die Abfindung einwil-

ligt und die Anwartschaft einen Schwellenwert nicht überschreitet.

Den Schwellenwert kann der Mitgliedstaat allerdings selbst festlegen.

Diese Regelung ist grundsätzlich bedauerlich, weil sie es dem Arbeitge-

ber erschwert, sich zukünftig von Kleinstanwartschaften und Kleinst-

renten zu trennen. Andererseits kommen diese Kleinstanwartschaften

in der Regel nur dann vor, wenn der Versorgungsberechtigte nicht allzu

lang an einer betrieblichen Versorgung teilgenommen hat. Für Be-

standsmitarbeiter dürfte sich daher in der Regel dieses Problem nach

einer gewissen Zeit auswachsen. Für neu eintretende Mitarbeiter und

fürMitarbeiter, die neu an einer Versorgungsordnung teilnehmen, wird

zu überlegen sein, ob man sich entweder im Rahmen des Arbeitsvertra-

ges oder bei Erteilung der Versorgungszusage antizipiert eine Zustim-

mung zur Abfindung von Versorgungsanwartschaften einholt, wenn

diese den neu fest zu setzenden Schwellenwert nicht überschreiten.

4. Auswirkungen für Invaliden- und
Hinterbliebenenleistungen

Nach Art 2 Abs. 1 der EU-Mobilitätsrichtlinie gilt diese nur für Zusatz-

rentensysteme. Ein Zusatzrentensystem ist nach Art. 3 der Richtlinie

ein nach nationalem Recht und nationalen Gepflogenheiten eingerich-

tetes, an ein Beschäftigungsverhältnis gekoppeltes betriebliches

Rentensystem für die Altersversorgung, das Zusatzrenten für Arbeit-

nehmer bieten soll. Dementsprechend nimmt Art. 2 Abs. 3 der Richt-

linie Leistungen der Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung aus.

Eine Ausnahme ist aber in Art. 5 und 6 für Leistungen der Hinterblie-

benenversorgung vorgesehen. Art. 5 und 6 behandeln Fragen der Dyna-

misierung und des Auskunftsanspruches sowie der Abfindung, so dass

im Ergebnis nur Leistungen der Invaliditätsversorgung, nicht aber Leis-

tungen der Hinterbliebenenversorgung, von den materiellen Wirkun-
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gen der Richtlinie ausgeschlossen bleiben. Hier stellt sich letztlich die

Frage der praktischen Umsetzbarkeit, wenn eine Altersleistung im Zu-

sammenhangmit einer Invalidenversorgung zugesagt wird.

5. Zeitliche und sachliche Anwendung
Die Richtlinie findet gilt nach Art. 2 Abs. 3 nur für Beschäftigungszei-

ten, die in den Zeitraum nach ihrer Umsetzung gemäß Art. 8 fallen.

Dieser legt fest, dass die Mitgliedstaaten den Regelungsinhalt bis zum

21.5.2018 umgesetzt haben müssen. Das heißt grundsätzlich gilt die

Richtlinie auch für alle bestehenden Zusatzrentensysteme, wenn in

diesen Anwartschaften nach der Umsetzung erworben werden.

Ausgeschlossen sind lediglich diejenigen Systeme nach Art. 2 Abs. 2

lit a) der EU-Mobilitätsrichtlinie, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens der Richtlinie selbst keine neuen Versorgungsanwärter mehr auf-

nehmen. Die Richtlinie tritt nach Art. 10 der EU-Mobilitätsrichtlinie

am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Da die Ver-

kündung am 30.4.2014 erfolgte, trat die Richtlinie am 20.5.2014 in

Kraft. Aufgrund dieses außerordentlich kurzen Zeitraums zwischen

Verkündung und Inkrafttreten dürften in den wenigsten Fällen Ver-

sorgungswerke geschlossen worden sein. Für alle für den Neuzugang

offenen Versorgungswerke findet der Inhalt der Richtlinie nach der

Umsetzung in nationales Recht bezogen auf zukünftig zu erwerbende

Anrechte Anwendung.

In sachlicher Hinsicht könnte sich eventuell die Frage stellen, ob hier

Kapitalzusagen ausgenommen sind, weil in Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie

der Begriff des Zusatzrentensystems verwendet wird. Dieser wird in

Art. 3 der Richtlinie als ein nach nationalem Recht und nationalen Ge-

pflogenheiten eingerichtetes, an ein Beschäftigungsverhältnis gekop-

peltes betriebliches Rentensystem für die Altersversorgung verstanden.

Andererseits nimmt Art. 2 Abs. 2 lit d) der EU-Mobilitätsrichtlinie nur

einmalige Zahlungen aus, die am Ende des Beschäftigungsverhältnisses

stehen und nicht mit der Altersversorgung im Zusammenhang stehen.

Eine Kapitalleistung im Rahmen einer Versorgungszusage dürfte nach

nationalen Gepflogenheiten der Alterssicherung dienen, so dass eher

davon auszugehen ist, dass alle Anrechte, die unter das BetrAVG fallen

auch von der Richtlinie erfasst seinwerden4.

II. Ein Beispiel

Im folgenden Beispiel soll verdeutlicht werden, welche Konsequenzen

eine 1:1-Übernahme der Bestimmungen der Mobilitätsrichtlinie in

ein ansonsten unverändertes deutsches Betriebsrentenrecht haben

könnte.

Es liege eine Pensionszusage vor, die einen Rentenanspruch von 0,3%

des aktuellen Gehaltes pro Dienstjahr begründet. Im Falle der Er-

werbsunfähigkeit (EU) vor Vollendung des Alters 55 sollen die

Dienstjahre bis zum Alter 55 hinzugerechnet werden. Als Hinterblie-

benenrente an den Lebenspartner ist eine Rente von 60% der Alters-

bzw. Erwerbsminderungsrente vorgesehen.

Herr Mustermann ist im Jahre 2008 mit 35 Jahren in die Firma einge-

treten, erreicht also seine Altersgrenze von 67 Jahren im Jahre 2040.

Er kündigt im Jahre 2020 und scheidet aus. Unterstellt wird ferner,

dass die Richtlinie erst zum spät möglichsten Zeitpunkt in nationales

Recht umgesetzt wird.

Das Leistungsspektrum der Pensionszusage an Herrn Mustermann

kann im Hinblick auf den Stichtag der Umsetzung der Mobilitäts-

richtlinie grob in folgende 6 Segmente unterteilt werden:

Nach heute geltendem Recht würden sich die folgenden unverfallba-

ren Ansprüche nach dem Ausscheiden im Jahre 2020 ergeben (verein-

fachend nur mit Jahreszahlen ermittelt):

m = erreichte Dienstzeit bis zum Ausscheiden = 12 Jahre

n = erreichbare Dienstzeit bis zur Altersgrenze 67 = 32 Jahre

m/n = 37,5%.

Annahme das Gehalt sei 4000 e monatlich.

Erreichbare Altersrente: 32 Jahre à 0,3% ergibt 9,6% von 4000 e = 384 e

Rente bei Eintritt der EU

bis zum Alter 55: 20 Jahre à 0,3% ergibt 6,0% von 4000 e = 240 e,

bei späterem Eintritt der EU jährlich steigend bis auf 384 e.

Unverfallbarer statischer Anspruch

auf Altersrente ab 67: 37,5% von 384 e= 144 e

Unverfallbarer statischer Anspruch bei EU

vor Alter 55: 37,5% von 240 e = 90 e,

bei späterer EU jährlich steigend auf bis zu 144 e.

Die unverfallbare Hinterbliebenenleistung beträgt 60% der genannten

Werte.

Würde nun die Mobilitätsrichtlinie 1 :1 in das geltende deutsche Be-

triebsrentenrecht implementiert, würde sich die Behandlung von

zweien der 6 genannten Segmente ändern:

Denn nach dem Wortlaut der Richtlinie sind Invaliditätsleistungen

nicht betroffen, und bei den Leistungen wegen Alters und für Hinter-

bliebene sind nur die Teile betroffen, die auf Dienstjahre ab dem

21.5.2018 entfallen.

Während also die unverfallbaren Ansprüche bei Erwerbsunfähigkeit

unverändert bei den o.g. 90 Euro, steigend auf 144 Euro, statisch blie-

ben, würde sich der unverfallbare Anspruch auf Altersrente und mit

ihm der abgeleitete Anspruch auf Hinterbliebenenrente deutlich er-

höhen:

Für den Teil der Dienstjahre bis 2018 (10/32 = 31,25%) würde es bei

dem statischen Anspruch bleiben: 144 Euro * 31,25% = 45 Euro,

hiervon 60% Hinterbliebenenleistung.

Der Rest von 68,75% * 144 Euro = 99 Euro wäre für die Jahre von 2020

bis 2040, also für 20 Jahre, zu dynamisieren. Bei einer angenommenen

Dynamik von 2% p.a. würde sich dieser Teil um 48,6% erhöhen, von

99 Euro auf 147 Euro, hiervon ebenfalls 60%Hinterbliebenenleistung.

Für den Arbeitgeber würde dies bedeuten, dass er den unverfallbaren

Anspruch auf Alters- und Hinterbliebenenrente

a) administrativ in zwei Stränge aufteilen und

b) kostenwirksam von 144 Euro auf 45 Euro + 147 Euro = 192 Euro,

also um33,3%, gegenüber der heutigenRechtslage erhöhenmüsste.
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Leistung im Falle von Dienstjahre bis 20.5.2018 Dienstjahre ab 21.5.2018

Erreichen der Altersgrenze Past Service Altersversorgung Future Service Altersversorgung

Erwerbsunfähigkeit Past Service EU Future Service EU

Todesfall Past Service Todesfall Future Service Todesfall

Leistung im Falle von Dienstjahre bis 20.5.2018 Dienstjahre ab 21.5.2018

Erreichen der Altersgrenze unverändert zu dynamisieren

Erwerbsunfähigkeit unverändert unverändert

Todesfall unverändert zu dynamisieren
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Offen bleibt hier die Frage, welche Hinterbliebenenleistung aufgrund

der Richtlinie zu gewährenwäre, wenn der Todesfall nach vorheriger In-

validität eintritt: 60% der undynamisierten EU-Rente oder 60% eines

imHintergrunddynamischwachsendenAnspruches aufAltersrente?

III. Denkanstöße zu möglichen Auswirkungen
auf die Finanzierung und Verwaltung der
betrieblichen Altersversorgung

Auswirkungen der Mobilitätsrichtlinie entstehen nur bei Ansprüchen,

die nach der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, aber vor Eintritt

eines Versorgungsfalles aufrechterhalten werden, also nicht den Regel-

fall darstellen. Auch wenn im Zuge verstärkter Bewegungen am Ar-

beitsmarkt der Anteil der sog. „Unverfallbaren“ am Gesamtbestand

der aktiven und ehemaligen versorgungsberechtigten Mitarbeiter ei-

nes Unternehmens eher zugenommen als abgenommen haben mag,

hat dieser Teilbestand nach wie vor ein eher nachgeordnetes Gewicht

am Gesamtvolumen. Daher sollte man die Auswirkungen der Mobili-

tätsrichtlinie auch nicht überdramatisieren.

Dennoch führt die Richtlinie, in welcher Form sie denn auch immer

umgesetzt werden wird, mit großer Sicherheit zu Zusatzaufwänden

für die Unternehmen.

Zunächst ist hier die Kostenseite anzusprechen.

Die Verkürzung der Unverfallbarkeitsfristen und die Herabsetzung

des Mindestalters wird selbstverständlich zu einer Ausweitung des

Mengengerüstes im Hinblick auf den Bestand der aufrechterhaltenen

Ansprüche führen. Sog. „Anheimfälle“, das ist der ersatzlose Wegfall

bereits angesammelter Deckungsmittel, sei es in Form von Rückstel-

lungen im Unternehmen oder von Versorgungskapital in einer exter-

nen Versorgungseinrichtung, wird es deutlich weniger geben als bis-

her. Das erhöht den Aufwand allein dadurch, dass bisher bekannte

entlastende Effekte nicht mehr eintreten werden. Beispielsweise ste-

hen nun noch weniger Mittel zur Prämienverrechnung bei versiche-

rungsförmigen Finanzierungen bereit.

Das Zustimmungserfordernis auch bei Kleinstabfindungen erhöht

ebenfalls die Anzahl der aufrechtzuerhaltenden Ansprüche. Daneben

könnte sich dieses Thema aber auch als „Preistreiber“ erweisen: Unter-

nehmen werden nach wie vor ein Interesse haben, nicht langfristig

Kleinstanwartschaften verwalten zu müssen oder sie an einen Folgear-

beitgeber oder an eine neutrale Stelle à la Versorgungsausgleichskasse

abgeben zu können. Oder sie mit Zustimmung dann doch abzufinden.

Das wird aber in jedem Fall dazu führen, dass der Preis für die Übertra-

gung bzw. die Abfindung deutlich über die Werte hinausgehen wird,

die man üblicherweise bisher bei der Abfindung von Kleinstanwart-

schaften angewendet hat. Oft hat man sich hierfür an den gebildeten

Rückstellungen orientiert, die aber wegen nicht eingerechneter Kosten

und Margen sowie nicht hinreichender Rechnungsgrundlagen als Preis

für eine externe Absicherung nicht hinreichend sind. Der Versorgungs-

berechtigte könnte mit seinem Zustimmungserfordernis in diesem Zu-

sammenhang eine deutlich stärkere Verhandlungsposition erhalten.

Die stärkste Kostenwirkung wird aber ohne Zweifel von dem Zwang

zur Dynamisierung unverfallbarer Ansprüche ausgehen. Welchen Ef-

fekt das haben kann, zeigt das Beispiel aus Kapitel II. In vollem Um-

fang betroffen werden alle gehaltsabhängigen Leistungszusagen sein.

Vollständig nicht betroffen sind Zusagen, deren Leistungen rein auf

Nominalwerten beruhen, z.B. Festbetragszusagen. Hier fordert die

Richtlinie lediglich eine Sicherung, die in Deutschland durch den

PSVaG gegeben sein dürfte. Versorgungszusagen, bei denen die Leis-

tungen unmittelbar von einem gebildeten Versorgungskapital abhän-

gen, sei es von einem Fondskapital oder von einem Versicherungs-

vertrag, dürften von der Richtlinie nicht betroffen sein. Bei ihnen

vollzieht sich ja die Beteiligung der Ausgeschiedenen an der Wertent-

wicklung genauso wie bei den verbliebenen Aktiven dadurch, dass ein

extern gebildetes Vermögen sich gemäß der Anlagerendite fortentwi-

ckelt.

Die Frage, ob es durch die Mobilitätsrichtlinie zu unmittelbaren Er-

höhungen vorhandener Pensionsrückstellungen kommen wird, kann

wohl negativ beantwortet werden. Die Ausweitung des Mengengerüs-

tes („es gibt mehr Unverfallbare“) wird sich erst im Zeitablauf durch

die Realisierung der Fälle in einer Vermehrung des Rückstellungsvo-

lumens bemerkbar machen. Dasselbe gilt grundsätzlich auch für das

Dynamisierungserfordernis: bei jedem neuen und betroffenen Unver-

fallbarkeitsfall wird in allen Bewertungen, die zukünftige Dynamiken

mit einbeziehen, also bei den handelsrechtlichen Bewertungen, ein

höherer Wert zurückzustellen sein als bisher, aber erst Zug um Zug

mit dem tatsächlichen Eintritt der Fälle.

Auch administrativ dürfte die Richtlinie einige unschöne Auswirkun-

gen nach sich ziehen:

Wie das Beispiel zeigt, verkomplizieren sich die Berechnungen und

erhöht sich die Anzahl der Werte, die administrativ vorzuhalten sind.

Hinterbliebenenleistungen nach vorheriger Erwerbsunfähigkeit von

unverfallbar Ausgeschiedenen können ggf. nicht mehr einfach als Pro-

zentsatz der EU-Rente ermittelt werden (s. Beispiel). Bei der Verwal-

tung von Kleinstanwartschaften geraten der Wert der verwalteten

Leistung und die Kosten der Administration in eine Schieflage. Mög-

liche komplizierte Differenzierungen zwischen ggf. doch noch abfind-

baren Kleinstanwartschaften auf Invaliditätsleistungen und nicht

mehr abfindbaren Mini-Anwartschaften auf Alters- und Hinterblie-

benenleistungen erfordern ein höheres Maß an Fertigkeit und Fach-

lichkeit der in der Administration tätigen Mitarbeiter etc.

Mehr Komplexität in den Rahmenbedingungen führt zu höheren An-

forderungen an die Dokumentation. Unverfallbarkeitsbescheide wer-

den aufwändiger, und unverfallbar ausgeschiedene Mitarbeiter müs-

sen möglicherweise in regelmäßige Informationskampagnen (Konto-

auszüge, Standmitteilungen) einbezogen werden. Ganz schwierig um-

setzbar dürfte in diesem Fall die aktualisierte Kontaktdatenpflege sein,

da ein regelmäßiger Kontakt zum Unternehmen bei den Ausgeschie-

denen nicht mehr besteht. Im Übrigen wird man, wenn man für neue

Unverfallbarkeitsfälle die Dokumentation und die Information ver-

bessern muss, sehr schnell vor der Frage stehen, ob dabei nicht auch

die vorhandenen, von der Richtlinie gar nicht betroffenen, Ausge-

schiedenen einbezogen werden sollten/müssten.

In diesem Zusammenhang drängt sich auch die Frage auf, ob die Mo-

bilitätsrichtlinie eine tragfähige Begründung (sachlich-proportional?,

triftig?) für den Eingriff in bestehende Versorgungsregelungen mit

Neuordnung für die Zukunft darstellen kann. So könnte ja überlegt

werden, bestehende Pläne für zukünftige Dienstjahre zu schließen

und insoweit auf neue, beitragsbezogene und ggf. an externe dynami-

sche Größen gebundene Zusagen umzustellen.

IV. Fazit

Die EU-Mobilitätsrichtlinie ist bis zum 21.5.2018 in nationales Recht

umzusetzen. Auch wenn die Richtlinie nur grenzüberschreitende Vor-
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gänge erfasst, ist damit zu rechnen, dass der deutsche Gesetzgeber aus

Praktikabilitätsgründen keine größeren Unterscheidungen zwischen

rein nationalen und grenzüberschreitenden Vorgängen treffen wird.

Die Richtlinie sieht vor, dass ihr Inhalt für alle zukünftigen Beschäfti-

gungszeiten nach Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht gilt.

Damit erfasst die Richtlinie auch bereits bestehende Versorgungssys-

teme. Ausgenommen sind lediglich Versorgungssysteme, die am

20.5.2014 bereits für den Neuzugang geschlossen waren.

Die Umsetzung der EU-Mobilitätsrichtlinie bringt eine Verkürzung

der Unverfallbarkeitsfristen von fünf auf drei Jahre mit sich und setzt

das Unverfallbarkeitsalter von der Vollendung des 25. auf die Vollen-

dung des 21. Lebensjahres herab. Ferner sind zukünftig die Anrechte

unverfallbar ausgeschiedener Arbeitnehmer zu dynamisieren und die

einseitige Möglichkeit des Arbeitgebers entfällt, sich von sogenannten

Kleinstanwartschaften und Kleinstrenten zu entledigen.

Fraglich ist inwieweit der deutsche Gesetzgeber die Regelung der Richt-

linie auch für Invaliden- und Hinterbliebenenleistung umsetzt, sofern

sie nicht unmittelbar vom ihremAnwendungsbereich erfasst sind.

Zweifelhaft ist, ob die EU-Mobilitätsrichtlinie der Verbreitung der be-

trieblichen Altersversorgung dient, da z.B. die früher eintretende Un-

verfallbarkeit die mit der betrieblichen Altersversorgung verbundenen

Kosten treibt. Das Gleiche gilt auch für die Dynamisierung der An-

rechte. Zudem erhöht sich der Verwaltungsaufwand, wenn Kleinstan-

wartschaften und Kleinstrenten zukünftig nicht mehr einfach einseitig

abgefunden werden können. Die Verkürzung der Unverfallbarkeits-

fristen führt schließlich auch dazu, dass die arbeitgeberfinanzierte be-

triebliche Altersversorgung an Bedeutung für die Mitarbeiterbindung

verliert.
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NICHT AMTLICHE LEITSÄTZE
1. Bei § 613a BGB handelt es sich um zwingendes Recht, der Betriebs(-

teil)übergang erfolgt von Rechts wegen.

2. Ein im Zeitpunkt des Übergangs zwischen dem Veräußerer und ei-

nem im übertragenen Betrieb(steil) beschäftigten Arbeitnehmer be-

stehendes Arbeitsverhältnis ist als zu diesem Zeitpunkt vom Veräuße-

rer auf den Erwerber übergegangen anzusehen. Der Übergang erfolgt

unabhängig davon, welche ggf. anderslautenden Absprachen zwi-

schen Veräußerer und Erwerber – beispielsweise in einem Betreiber-

und/oder in einem Personalgestellungsvertrag – erfolgt sind.

3. Ein Erfolg im Kündigungsschutzprozess setzt nach der punktuellen

Streitgegenstandstheorie voraus, dass zum Zeitpunkt der Kündigung

(noch) ein Arbeitsverhältnis besteht. Dies gilt auch im Falle des Be-

triebsübergangs. Die Kündigung eines Betriebsveräußerers nach der

Betriebsübertragung geht mangels eines mit ihm bestehenden Ar-

beitsverhältnisses ins Leere. Eine gleichwohl erhobene Klage auf Fest-

stellung der Unwirksamkeit der Kündigung ist unbegründet.

BGB § 613a Abs. 1 Satz 1; Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst § 4 Abs. 3

SACHVERHALT

Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündi-

gung.

Seit dem 1.9.1987 war die Klägerin bei der beklagten Gemeinde beschäf-

tigt, die Trägerin der Kindertagesstätten H, B und G war. Ab dem

15.2.2002 war die Klägerin als Leiterin der Kindertagesstätte H tätig. Laut

Arbeitsvertrag vom 17.7.1989 richtete sich das Arbeitsverhältnis nach den

Bestimmungen des Bundes-Angestelltentarifvertrags (BAT) in der jeweils

geltenden Fassung und den an seine Stelle tretenden Tarifverträgen.

Das Arbeitsverhältnis der Parteien sowie damit verbunden die Situation

in der Kindertagesstätte H waren seit einiger Zeit mit Konflikten belastet.

Vor diesem Hintergrund sprach die beklagte Gemeinde mit Schreiben

vom 14.8.2009 eine außerordentliche Änderungskündigung aus und bot

die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses als Erzieherin in der Kindertages-

stätte G unter Beibehaltung der bisherigen Vergütung an. Die gegen

diese Änderungskündigung gerichtete Klage der Klägerin war vor dem Ar-

beitsgericht und Landesarbeitsgericht erfolgreich. Die Nichtzulassungsbe-

schwerde der beklagten Gemeinde blieb ohne Erfolg.

Mit Wirkung zum 1.1.2011 übernahm der A e.V. (im Folgenden: A) den

Betrieb der genannten Kindertagesstätten. Der Trägerwechsel wurde in

zwei Verträgen vom 16.11.2010 geregelt, einem Betreibervertrag und ei-

nem Personalgestellungsvertrag. Im Betreibervertrag heißt es u.a.:

„§ 1 (2) Für die Dauer des Betreibervertrags überlässt die Gemeinde die

GrundstückeundGebäudedero.g. KitasdemAzurkostenlosenNutzung.…
§ 2 (1) Der A verpflichtet sich, für die Laufzeit dieses Betreibervertrages,

in den vorgenannten Kindertagesstätten ein den gesetzlichen Bestim-

mungen entsprechendes pädagogisches Betreuungsangebot vorzuhalten

und die Kindertagesstätten einschließlich der Außenbereiche mit Spielge-

räten ordnungsgemäß zu betreiben. Er verpflichtet sich, die Einrichtungen


